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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Alt-Moabit 140 

10557 Berlin 
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bezugnehmend auf die bereits am 24. März 2022 im Rahmen der Bund-Länder AG getätigte Aus-

sage des BMI zur Behandlung von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (SRS-Waffen) und 

nach mündlicher Bestätigung dieses Vorgehens der EU-Kommission in der Sitzung der Feuer-

waffen-Expertengruppe vom 24.Juni 2022 ergeht folgender Vollzugshinweis zum Waffengesetz: 

Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, welche bei einer Inaugenscheinnahme durch Poli-

zei- oder Waffenbehörden nicht als solche erkennbar sind, sind als scharfe Schusswaffen zu be-

handeln. Hinweise hierfür sind z. B. eine unvollständige Kennzeichnung sowie das Fehlen eines 

eindeutigen Prüfzeichens einer zuständigen Stelle. Eine unvollständige Kennzeichnung ist anzu-

nehmen, wenn die SRS-Waffe nicht über die Kennzeichnung mit 

• dem Namen, der Firma oder der eingetragenen (und angezeigten) Marke des Herstellers/ 

Inverkehrbringers der Schusswaffe, 

• der Bezeichnung der Munition, 

• der Typenbezeichnung und, 

• einem Zulassungszeichen einer zuständigen Stelle eines EU-Mitgliedstaates 

verfügt. 
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Ein Beschusszeichen ist dabei nicht gleichzusetzen mit einem Prüfzeichen nach der Durchfüh-

rungsrichtlinie 2019/69. 

Die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig ist Nationale Kontaktstelle 

im Sinne des Artikel 3 der Durchführungsrichtlinie. Bei Fragen und Zweifeln, ob eine SRS-Waffe 

als konform mit der Durchführungsrichtlinie angesehen werden kann, steht die PTB für Fragen 

zur Verfügung. Außerdem kann die jeweilige Schusswaffe im Rahmen der Amtshilfe für eine Be-

urteilung eingereicht werden. 

Ich bitte um Weiterleitung dieses Vollzugshinweises an die Dienststellen der Landespolizeien so-

wie die zuständigen Stellen der Zollverwaltung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

c/(-414 

Dr. Schollendorf 

Anlagen 

Protokoll der B-L AG vom 24.03.2022 


